
Elektrizitätswerke Schönau Vertriebs GmbH
Friedrichstr. 53/55, 79677 Schönau
Telefon: 07673 8885 - 0, Fax: 07673 8885 - 19 
E-Mail: kundencenter@ews-schoenau.de   
Internet: www.ews-schoenau.de 

Geschäftsführung: Anja Burde, Armin Komenda, Alexander Sladek
Umsatzsteuer-ID: DE250676411 
Handelsregistereintrag: HRB 700365 beim AG Freiburg im Breisgau 
Bankverbindung: GLS Gemeinschaftsbank eG 
BIC: GENODEM1GLS, IBAN: DE59 4306 0967 0030 9219 01

Auftrag zur Gaslieferung
Vertragspartnerin/Lieferantin: Elektrizitätswerke Schönau Vertriebs GmbH (EWS)
Bei der Gaslieferung nach diesem Vertrag kooperiert die EWS mit der 
Rheinhessen-Energie GmbH (RHE).

1. Auftraggeber/in: (Wer wird Vertragspartner/in?)

Name, Vorname (ggf. Firma, Verein etc.)

E-Mail	 Telefon (optional)	

2. Lieferanschrift: (Wo wird die Energie verbraucht? Bitte geben Sie bei  
Wohnungswechsel Ihre neue Adresse an.)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

3. Rechnungsanschrift: (falls abweichend von Lieferanschrift)

Name, Vorname (ggf. Firma, Verein etc.)

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

4. Zählerinformationen: (Gerne können Sie auch Ihre letzte Gasrechnung beilegen. 
Entfällt bei Einzug)

Zählernummer oder Marktlokations-ID

Bisheriger Versorger (entfällt bei Einzug)

Jahresverbrauch in kWh – falls unbekannt, bitte folgende Informationen angeben:

Wohnungsgröße (qm)	   gasbetriebene Heizung	   Warmwasserbereitung mit Gas

5. Zusätzlich bei Neueinzug:

Datum der Schlüssel-/Wohnungsübernahme	 Anfangszählerstand

6. Lieferpreis: Wählen Sie hier Ihren gewünschten Biogastarif. 

Tarif 
(bitte ankreuzen)

Jahresverbrauch 
in kWh

Arbeitspreis 
pro kWh

Grundpreis 
pro Monat

  BIOGAS KLIMA PLUS 
(mind. 30 % Biogas, max. 70 % Erdgas)

bis 100.000 
100.001–200.000

14,57 Ct
14,18 Ct

14,40 €
16,40 €

  BIOGAS KLIMA PRO 
(mind. 65 % Biogas, max. 35 % Erdgas)

bis 100.000 
100.001–200.000

18,02 Ct
17,63 Ct

14,40 €
16,40 €

  BIOGAS KLIMA MAX 
(100 % Biogas)

bis 100.000 
100.001–200.000

19,91 Ct
19,52 Ct

14,40 €
16,40 €

Die Preise sind Bruttopreise (Endpreise) inkl. aller Steuern und Abgaben in der zurzeit gültigen 
gesetzlichen Höhe.

7. Sonnencent: Die EWS verpflichtet sich, 0,2 Cent/kWh netto zur Förderung und 
Unterstützung dezentraler umweltfreundlicher Energieprojekte, Bildungs- und Aufklä-
rungsmaßnahmen sowie Kampagnen zur Energiewende einzusetzen. 

8. Serviceverpflichtung der EWS und Vollmacht: Der Kunde bevollmäch-
tigt die EWS, alle Maßnahmen vorzunehmen, die mit der Übernahme der Gasversor-
gung in Verbindung stehen, insbesondere Netznutzungsverträge abzuschließen und 
den bisherigen Gasliefervertrag zu kündigen.

9. Sonstiges: Die «Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Gaslieferung der EWS» 
sind Bestandteil dieses Vertrags. Es gelten unsere Datenschutzhinweise. Die Tarife 
BIOGAS KLIMA PLUS, KLIMA PRO und KLIMA MAX sind keine Grundversorgungs-
tarife.

10. Widerrufsbelehrung: 
Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlus-
ses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Elektrizitätswerke Schönau Vertriebs 
GmbH, Friedrichstraße 53/55, 79677 Schönau, Telefon 07673 8885-0, Telefax 07673 8885-19, 
E-Mail info@ews-schoenau.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versand-
ter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 
können dafür unser Muster-Widerrufsformular unter www.ews-schoenau.de/widerruf verwenden, 
das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
Folgen des Widerrufs: Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die 
wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kos-
ten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen 
ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder Lieferung von Gas während der Widerrufsfrist 
beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu 
dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags 
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag 
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

11. Tarifbedingungen: Es gilt der Tarif BIOGAS KLIMA PLUS, wenn nebenste-
hend nichts angekreuzt ist

Diesen Vertrag bitte an die Elektrizitätswerke Schönau Vertriebs GmbH, 
Friedrichstraße 53/55, 79677 Schönau im Schwarzwald senden.

Ort, Datum 

Unterschrift der Kundin/des Kunden

Die EWS bittet die Kundin/den Kunden, der EWS für anfallende Abschlags- und Rech-
nungsbeträge widerruflich ein SEPA-Basis-Lastschriftmandat zu erteilen.

SEPA-Basis-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die EWS, Zahlungen von mei-
nem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, 
die von der EWS auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstat
tung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Be-
dingungen. Gläubiger-Identifikationsnummer: DE14ZZZ00000006895, Mandatsreferenznummer: 
wird separat mitgeteilt.

Nachname/Vorname der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers (falls von Punkt 3 abweichend)

Straße/Hausnummer (falls von Punkt 3 abweichend)

PLZ, Ort (falls von Punkt 3 abweichend)

Name des Kreditinstituts 

BIC

IBAN

Ort, Datum

Unterschrift der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers

Wahltarif: EWS BIOGAS
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1. Zustandekommen des Gasliefervertrags, Lieferbeginn: 
Ein Gasliefervertrag zwischen dem Kunden und der EWS kommt zustande, wenn der Kunde unter 
Übermittlung aller wesentlichen Daten den Auftrag zur Gaslieferung erteilt und dem Kunden eine 
Bestätigung der EWS in Textform zugeht. Die EWS teilt dem Kunden das Datum des voraussicht­
lichen Lieferbeginns mit. Der Lieferbeginn setzt voraus, dass der EWS eine Bestätigung des Ver­
teilnetzbetreibers sowie, bei einem Lieferantenwechsel, die Kündigungsbestätigung des bisherigen 
Lieferanten vorliegt. Beide Bestätigungen werden durch die EWS eingeholt.

2. Gegenstand des Gasliefervertrags, Biogasanteil: 
2.1. Auf der Grundlage dieses Gasliefervertrages liefert die EWS dem Kunden an der vereinbarten 
Lieferanschrift Gas in Niederdruck. Nicht Gegenstand dieses Gasliefervertrages sind der Netz­
anschluss und die Anschlussnutzung. Hierfür ist der jeweilige Verteilnetzbetreiber zuständig. Nicht 
Gegenstand dieses Gasliefervertrages sind auch der Messstellenbetrieb und die Messung. Hierfür 
ist der jeweilige Verteilnetzbetreiber in der Funktion als grundzuständiger Messstellenbetreiber 
oder ein vom Kunden beauftragter Dritter zuständig. Die Entgelte für die Netznutzung, damit zu­
sammenhängende Abgaben und Umlagen sowie Entgelte des grundzuständigen Messstellen­
betriebs werden über diesen Vertrag abgerechnet und durch die EWS an den jeweiligen Verteil­
netzbetreiber abgeführt. Beauftragt der Kunde selbst einen Messstellenbetreiber, wird er dies der 
EWS mitteilen.

2.2. Es ist das Ziel der EWS, den Anteil an Biogas im Einklang mit ihrer Ausrichtung auf Erneuer­
bare Energien stetig zu erhöhen, um das Ziel der CO2-Neutralität des Gasproduktes zu erreichen. 
Der Biogasanteil am Gasprodukt zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses ist ein Mindestanteil, den 
die EWS jährlich um bis zu 20 Prozentpunkte steigern kann. Der Preis für die Beschaffung von 
Biogas ist aufgrund seiner Erzeugungskosten und den Qualitätsansprüchen insgesamt höher als 
für konventionelle Gasanteile. Die EWS ist daher berechtigt, unter Einhaltung der besonderen An­
forderungen der Ziffer 4.2. mit der Steigerung des Biogasanteils eine Preisanpassung durchzufüh­
ren. Eine Steigerung des Biogasanteils sowie eine darauf beruhende Preisänderung erfolgt in der 
Regel zum 1. Januar eines Jahres und wird dem Kunden spätestens einen Monat zuvor in Textform 
sowie auf www.ews-schoenau.de angekündigt. Die EWS wird dem Kunden transparent erläutern, 
welche Umstände eine Preisänderung erforderlich machen und stets darauf achten, dass sie bei 
Preiserhöhungen ein angemessenes Verhältnis zwischen dem Ziel der Erreichung der CO2-Neutra­
lität des Gasproduktes und den wirtschaftlichen Anforderungen gegenüber dem Kunden wahrt. 
Dies betrifft insbesondere die Entscheidung über die Erhöhung des Biogasmindestanteils im Gas­
produkt und die aktuellen Marktpreise für Biogas. Die EWS wird den Kunden zudem ausdrücklich 
auf sein bestehendes Sonderkündigungsrecht im Sinne von § 41 Absatz 3 EnWG hinweisen. Die 
Rechte und Pflichten der Ziffer 4.2. bleiben im Übrigen unberührt.

3. Dauer des Gasliefervertrags, Kündigungsmöglichkeiten, Lieferantenwechsel: 
Der Gasliefervertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Er kann vom Kunden und von der 
EWS jederzeit mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines Kalendermonats gekündigt 
werden. Sonderkündigungsrechte und das gesetzliche Recht des Kunden und der EWS zur frist­
losen Kündigung aus wichtigem Grund bleiben unberührt. Jede Kündigung bedarf der Textform. Die 
EWS wirkt am unentgeltlichen und zügigen Lieferantenwechsel mit.

4. Lieferpreis, Preisanpassungen; zukünftige Steuern/Abgaben: 
4.1. Der Lieferpreis ist ein Endpreis (brutto, inklusive Umsatzsteuer). In dem Nettopreis sind die auf 
die Gaslieferung entfallenden Steuern und Abgaben und Umlagen und die sonstigen Kosten wie 
Gasbeschaffungskosten, Netznutzungsentgelte, erhobene Entgelte für Messstellenbetrieb und 
Messung (soweit der Messstellenbetrieb durch den grundzuständigen Messstellenbetreiber durch­
geführt wird), die Konzessionsabgaben sowie der Schönauer Sonnencent enthalten. Zusätzlich fällt 
auf den Nettopreis Umsatzsteuer in der jeweils geltenden gesetzlichen Höhe an. Aktuelle Informa­
tionen über den geltenden Lieferpreis sind unter www.ews-schoenau.de sowie unter Tel.: 07673 
8885-0 erhältlich. 

4.2. Die EWS wird die zu zahlenden Nettopreise nach billigem Ermessen der Entwicklung der 
Kosten anpassen, die für die Preisberechnung maßgeblich sind. Eine Preiserhöhung kommt in 
Betracht und eine Preisermäßigung ist vorzunehmen, wenn sich die Kosten für die Beschaffung 
oder den Vertrieb von Energie, Umlagen, Abgaben, Steuern oder die Kosten für die Nutzung des 
Verteilernetzes erhöhen oder absenken oder sonstige Änderungen der energiewirtschaftlichen 
oder rechtlichen Rahmenbedingungen zu einer veränderten Kostensituation führen, wobei Steige­
rungen und Ermäßigungen einzelner Positionen stets untereinander ausgeglichen werden. Die 
EWS wird Höhe und Zeitpunkte der Preisänderungen so bestimmen, dass Kostensenkungen nach 
den gleichen sachlichen Maßstäben Rechnung getragen wird wie Kostenerhöhungen. Preisände­
rungen erfolgen nur zum Anfang eines Kalendermonats; frühestens jedoch nach Ablauf einer ggf. 
eingeräumten Preisgarantie. Preiserhöhungen werden dem Kunden mit einer Frist von mindestens 
einem Monat vor vor Eintritt der beabsichtigten Änderung in Textform mitgeteilt; in der Mitteilung 
werden der Umfang, der Anlass und die Voraussetzungen der Änderung angegeben. Der Kunde ist 
berechtigt, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ände­
rung zu kündigen. Hierauf wird die EWS den Kunden in der Mitteilung gesondert hinweisen.

5. Umzug, Auszug: 
Bei einem Umzug innerhalb Deutschlands besteht der Gasliefervertrag grundsätzlich zu den bis­
herigen Vertragsbedingungen fort. Der Kunde teilt der EWS seine neue Lieferanschrift oder Markt­
lokations-ID spätestens zwei Wochen vor dem Umzug mit. Der Kunde kann den Gasliefervertrag 
alternativ mit einer Frist von zwei Wochen zum Auszugstermin oder einem späteren Zeitpunkt 
kündigen. Die EWS wird sich bei verspäteter Mitteilung des Kunden gemäß den geltenden energie­
wirtschaftlichen Prozessen um eine Klärung des Sachverhalts bemühen. 

6. Abschlagszahlungen, Abrechnung, Messung: 
6.1. Die EWS setzt monatliche Abschläge fest, die frühestens ab Beginn der Lieferung fällig wer­
den. Die Abschläge richten sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums 
oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass 
sein Verbrauch erheblich geringer ist, so wird die EWS dies angemessen berücksichtigen. 

6.2. Die EWS bietet dem Kunden die Zahlung durch Erteilung eines SEPA-Mandats oder durch 
Überweisung an. Besteht ein SEPA-Mandat zugunsten der EWS bucht die EWS die Abschläge je­
weils am 15. eines Monats für den laufenden Monat ab, soweit der 15. ein Werktag ist. Andernfalls 
erfolgt die Abbuchung am nächstfolgenden Werktag. Besteht kein SEPA-Mandat, sind Abschläge 
bis zum 15. eines Monats für den laufenden Monat an die EWS zu überweisen. Die Vertragspartei­
en vereinbaren, dass eine für das SEPA-Lastschriftverfahren erforderliche Vorabankündigung (Pre-
Notification) spätestens sechs Tage vor dem jeweiligen Belastungsdatum zu erfolgen hat. Die 
kontoinhabende Person sichert zu, für die Deckung des Kontos zu sorgen. Kosten, die aufgrund 
von Nichteinlösung oder Rückbuchung der Lastschrift entstehen, gehen zulasten des Kunden, so­
lange die Nichteinlösung oder die Rückbuchung nicht durch die EWS verursacht wurde. 

6.3. Die EWS erstellt unter Berücksichtigung der gezahlten Abschläge jährlich sowie zum Ende des 
Vertragsverhältnisses eine Gasrechnung über die verbrauchten Gasmengen und stellt diese dem 
Kunden in Papierform zur Verfügung. Bei Beendigung des Gaslieferverhältnisses wird die Ab­
schlussrechnung spätestens nach 6 Wochen, bei monatlicher Abrechnung spätestens nach 3 Wo­
chen erstellt. Auf Wunsch des Kunden bietet die EWS auch monatliche, vierteljährliche oder halb­
jährliche Gasrechnungen an. Für die monatliche, vierteljährliche oder halbjährliche Übermittlung in 
Papierform erhebt die EWS ein Entgelt nach tatsächlichem Aufwand. Wählt der Kunde die elektro­
nische Übermittlung, stellt die EWS Abrechnungsinformationen monatlich zur Verfügung, soweit 
eine Fernübermittlung der Verbrauchsdaten erfolgt, andernfalls halbjährlich. Der Kunde kann die 
Bereitstellung alle drei Monate verlangen. Auf Wunsch stellt die EWS ergänzende Informationen 
zur Verbrauchshistorie nach § 40 Abs. 5 EnWG zur Verfügung, soweit diese verfügbar sind. Ein 
Guthaben aus der Gasrechnung wird die EWS dem Kunden binnen zwei Wochen überweisen, so­
weit keine aufrechenbaren Forderungen gegen den Kunden vorliegen. Eine Nachforderung aus der 
Gasrechnung wird die EWS bei erteiltem SEPA-Mandat zum Fälligkeitszeitpunkt, frühestens jedoch 
zwei Wochen nach Zugang der Gasrechnung, abbuchen. Besteht kein SEPA-Mandat, ist die Forde­
rung vom Kunden zu dem auf der Gasrechnung angegebenen Zeitpunkt, frühestens jedoch zwei 
Wochen nach Zugang der Gasrechnung, an die EWS zu überweisen. 

6.4. Der Gasverbrauch wird in der Regel durch den jeweiligen Messstellenbetreiber erfasst und 
der EWS mitgeteilt. Bei fehlender Fernkommunikation der Messeinrichtung kann im Einzelfall eine 
Selbstablesung des Kunden notwendig sein. Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall 
widersprechen, wenn sie ihm nicht zumutbar ist. Die EWS hat bei einem berechtigten Widerspruch 
eine eigene Ablesung der Messeinrichtung vorzunehmen und wird hierfür kein gesondertes Entgelt 
verlangen. Soweit der Kunde trotz entsprechender Verpflichtung der EWS für einen bestimmten 
Abrechnungszeitraum keine Ablesedaten übermittelt hat oder die EWS aus anderen Gründen, die 
die EWS nicht zu vertreten hat, den tatsächlichen Verbrauch nicht ermitteln kann, dürfen die Ab­
rechnung und die Abrechnungsinformationen auf einer Verbrauchsschätzung beruhen, die unter 
angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse zu erfolgen hat.

7. Störungen des Netzbetriebs; Haftungs- und Entschädigungsregelungen: 
Soweit die Gasversorgung wegen Störungen des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses 
unterbrochen ist, ist die EWS von ihrer Verpflichtung zur Gaslieferung befreit. Zuständig für etwa­
ige Ansprüche des Kunden wegen Störungen des Netzbetriebs ist derjenige Verteilnetzbetreiber, 
dessen Netzanschluss der Kunde zur Entnahme von Gas nutzt. Die EWS wird dem Kunden auf 
Verlangen unverzüglich über die mit der Schadensverursachung durch den Netzbetreiber zusam­
menhängenden Tatsachen insoweit Auskunft geben, als sie der EWS bekannt sind oder durch die 
EWS in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Haftungs- 
und Entschädigungsregelungen.

8. Streitbeilegungsverfahren für Verbraucher: 
Die EWS beantwortet Beanstandungen von Kunden, die Verbraucher im Sinne des § 13 des Bür­
gerlichen Gesetzbuches sind, (Verbraucherbeschwerden) innerhalb der gesetzlichen Frist von vier 
Wochen ab Zugang bei der EWS. Wenn die EWS der Verbraucherbeschwerde nicht innerhalb die­
ser Frist abhilft, kann der Verbraucher die Schlichtungsstelle Energie anrufen (Schlichtungsstelle 
Energie e. V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin. Tel.: 030 2757240-0, www.schlichtungsstelle-
energie.de, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de). Gesetzliche Voraussetzung für die Einlei­
tung eines Verfahrens vor der Schlichtungsstelle ist in jedem Fall, dass sich der Kunde mit seinem 
Anliegen zuvor an die EWS gewendet hat. Sofern der Kunde eine Schlichtung in zulässiger Weise 
beantragt, ist die EWS gem. § 111 b Abs. 1 Satz 2 EnWG zur Teilnahme am Schlichtungsverfahren 
verpflichtet. Rechte der EWS und des Verbrauchers, die Gerichte anzurufen und ein anderes Ver­
fahren nach dem Energiewirtschaftsgesetz zu beantragen, bleiben unberührt. Daneben unterhält 
die Bundesnetzagentur einen Verbraucherservice für den Bereich Elektrizität und Gas (Bundesnetz­
agentur, Verbraucherservice, Postfach 8001, 53105 Bonn, Tel.: 0228 141516, www.bundesnetz 
agentur.de, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de).

9. Information nach dem Gesetz über Energiedienstleistungen und andere Energieeffizienz-
maßnahmen: 
Die Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE) führt eine öffentliche Liste mit deutschlandweit tätigen 
Anbietern von Energiedienstleistungen, Energieaudits und weiteren Energieeffizienzmaßnahmen. 
Die Liste sowie weitere Informationen zu diesen Themen erhalten Sie auf den Seiten der BfEE 
(www.bfee-online.de).

10. Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen: 
Die EWS ist berechtigt, diese AGB zu ändern. Eine Änderung der AGB erfolgt nur, soweit sie erfor­
derlich ist, um die Gleichwertigkeit der vertraglichen Leistungen (Äquivalenzinteresse) wiederher­
zustellen oder um etwaige entstandene Regelungslücken, die zu nicht unerheblichen Schwierigkei­
ten bei der Durchführung des Vertrags führen, zu schließen, wenn das Gesetz keine Regelung 
bereithält. Die Änderung muss für den Kunden zumutbar sein. Der Kunde darf durch die Änderung 
insgesamt nicht schlechter gestellt werden. Die EWS ist in diesem Rahmen nicht zur Änderung 
wesentlicher Vertragsregelungen berechtigt, z.B. Vertragslaufzeit oder Kündigungsrechte. Die EWS 
wird dem Kunden die Änderung der AGB spätestens einen Monat vor dem geplanten Wirksamwer­
den in Textform ankündigen. In diesem Fall ist der Kunde berechtigt, ohne Einhaltung einer Kündi­
gungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung zu kündigen. Hierauf wird die EWS 
den Kunden in der Ankündigung gesondert hinweisen.

11. Hinweis gem. § 107 Abs. 2 der Energiesteuer-Durchführungsverordnung: 
Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis! Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine 
solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungs­
verordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Fol­
gen! In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Gaslieferung  
der Elektrizitätswerke Schönau Vertriebs GmbH (EWS)  
in den Tarifen Biogas Klima Plus, Biogas Klima Pro und Biogas Klima Max, Stand 01.10.2023



Unser Umgang mit Ihren Daten und Ihre Rechte – Informationen nach Artikeln 13, 14 und 21 
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Liebe Kundin, lieber Kunde,

nachfolgend informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns 
und die Ihnen nach den datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden Ansprüche und Rechte.

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden? 
Verantwortliche Stelle ist: 
Elektrizitätswerke Schönau Vertriebs GmbH, Friedrichstr. 53/55, 79677 Schönau. 

Sie erreichen unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten Manuel Dinis unter: 
E-Mail: datenschutz@ews-schoenau.de / Telefon: +49 7673 8885-0

2. Welche Quellen und Daten nutzen wir? 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von 
Ihnen erhalten. Zudem verarbeiten wir – soweit für die Erbringung unserer Dienstleistung erforder-
lich – personenbezogene Daten, die wir von anderen Unternehmen der EWS-Gruppe oder von 
sonstigen Dritten (z. B. der SCHUFA) zulässigerweise (z. B. zur Ausführung von Aufträgen, zur Erfül-
lung von Verträgen oder aufgrund einer von Ihnen erteilten Einwilligung) erhalten haben. Zum an-
deren verarbeiten wir personenbezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. 
Grundbücher, Handels- und Vereinsregister, Presse, Medien) zulässigerweise gewonnen haben und 
verarbeiten dürfen. Relevante personenbezogene Daten sind Personalien (Name, Adresse und an-
dere Kontaktdaten, Geburtstag und -ort und Staatsangehörigkeit), Legitimationsdaten (z. B. Aus
weisdaten) und Authentifikationsdaten. Darüber hinaus können dies auch Auftragsdaten (z. B. Zah
lungsauftrag), Daten aus der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen (z. B. Umsatzdaten, 
Produktdaten), Werbe- und Vertriebsdaten, Dokumentationsdaten, Registerdaten, Daten über Ihre 
Nutzung von unseren angebotenen Telemedien (z. B. Zeitpunkt des Aufrufs unserer Webseiten, 
Apps oder Newsletter, angeklickte Seiten von uns bzw. Einträge) sowie andere mit den genannten 
Kategorien vergleichbare Daten sein.

3. Wofür verarbeiten wir Ihre Daten (Zweck der Verarbeitung) und auf welcher Rechts-
grundlage? 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG):

3.1 Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1b DSGVO) 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 4 Nr. 2 DSGVO) erfolgt zur Erbringung und Ver-
mittlung von Strom- und Gaslieferungsgeschäften, sowie zur Erfüllung unserer Förderungsverein-
barungen, insbesondere zur Durchführung unserer Verträge oder vorvertraglicher Maßnahmen mit 
Ihnen und der Ausführung Ihrer Aufträge, sowie aller mit dem Betrieb und der Verwaltung eines 
Energieversorgungsunternehmens erforderlichen Tätigkeiten. Die Zwecke der Datenverarbeitung 
richten sich in erster Linie nach dem konkreten Produkt und können unter anderem Bedarfs
analysen sowie Beratung umfassen. Die weiteren Einzelheiten zum Zweck der Datenverarbeitung 
können Sie den jeweiligen Vertragsunterlagen und Geschäftsbedingungen entnehmen.

3.2 Im Rahmen der Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1f DSGVO) 
Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre Daten über die eigentliche Erfüllung des Vertrags hinaus 
zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten wie beispielsweise in den folgenden 
Fällen: 

– Prüfung und Optimierung von Verfahren zur Bedarfsanalyse und direkter Kundenansprache; 

– Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der Nutzung Ihrer Daten nicht wider-
sprochen haben; 

– Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten; 

– Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs der EWS-Gruppe; 

– Verhinderung und Aufklärung von Straftaten;

– Maßnahmen zur Gebäude- und Anlagensicherheit (z. B. Zutrittskontrollen); 

– Maßnahmen zur Sicherstellung des Hausrechts; 

– Maßnahmen zur Geschäftssteuerung und Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produk-
ten.

3.3 Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1a DSGVO) 
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für bestimmte 
Zwecke (z. B. zur Kündigung Ihres Vertrages beim bisherigen Anbieter, Weitergabe von Daten, Aus-
wertung für Marketingzwecke) erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis 
Ihrer Einwilligung gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt 
auch für den Widerruf von Einwilligungserklärungen, die – wie beispielsweise für Werbezwecke – 
vor der Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte 
beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf 
erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

3.4 Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1c DSGVO) oder im öffentlichen Interesse 
(Art. 6 Abs. 1e DSGVO) 
Zudem unterliegen wir als Energieversorger diversen rechtlichen Verpflichtungen, das heißt ge-
setzlichen Anforderungen sowie aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Zu den Zwecken der Verarbeitung 
gehören unter anderem die Weitergabe an Netzbetreiber sowie Messstellenbetreiber zu Abrech-
nungszwecken.

4. Wer bekommt meine Daten? 
Innerhalb der Elektrizitätswerke Schönau Vertriebs GmbH erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf 
Ihre Daten, die diese zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten brauchen. Auch 
von uns eingesetzte Auftragsverarbeiter (Art. 28 DSGVO) können zu diesen genannten Zwecken 
Daten erhalten. Dies sind Unternehmen in den Kategorien energiewirtschaftliche Leistungen, IT-
Dienstleistungen, Logistik, Druckdienstleistungen, Telekommunikation, Inkasso, Beratung und 
Consulting sowie Vertrieb und Marketing. Im Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger 
außerhalb der Elektrizitätswerke Schönau Vertriebs GmbH ist zunächst zu beachten, dass wir nach 
den zwischen Ihnen und uns vereinbarten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Verschwiegen-
heit über alle kundenbezogenen Tatsachen und Wertungen verpflichtet sind, von denen wir Kennt-
nis erlangen. Informationen über Sie dürfen wir nur weitergeben, wenn gesetzliche Bestimmungen 
dies gebieten, Sie eingewilligt haben oder wir zur Erteilung einer Auskunft befugt sind. Unter die-
sen Voraussetzungen können Empfänger personenbezogener Daten z. B. sein: 

– Öffentliche Stellen und Institutionen (z. B. Ermittlungsbehörden) bei Vorliegen einer gesetzlichen 
oder behördlichen Verpflichtung. 

– Weitere Datenempfänger können diejenigen Stellen sein, für die Sie uns Ihre Einwilligung zur 
Datenübermittlung erteilt bzw. für die Sie uns gemäß Vereinbarung oder Einwilligung befreit 
haben.

5. Wie lange werden meine Daten gespeichert? 
Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir Ihre personenbezogenen Daten für die Dauer 
unserer Geschäftsbeziehung, was beispielsweise auch die Anbahnung und die Abwicklung eines 
Vertrags umfasst. Dabei ist zu beachten, dass unsere Geschäftsbeziehung ein Dauerschuldverhält-
nis ist, welches auf Jahre angelegt ist. Darüber hinaus unterliegen wir verschiedenen Aufbewah-
rungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) 
und der Abgabenordnung (AO) ergeben. Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. 
Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre. Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer auch 
nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die zum Beispiel nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs (BGB) in der Regel drei Jahre, in gewissen Fällen aber auch bis zu dreißig Jahre be-
tragen können.

6. Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt? 
Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums – 
EWR) findet nur statt, soweit dies zur Ausführung Ihrer Aufträge (z. B. Zahlungs- und Wertpapier-
aufträge) erforderlich, gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns Ihre Einwilligung erteilt haben. 
Über Einzelheiten werden wir Sie, sofern gesetzlich vorgegeben, gesondert informieren.

7. Welche Datenschutzrechte habe ich? 
Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berich
tigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Ein-
schränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit aus 
Art. 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach 
§§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichts
behörde (Art. 77 DSGVO i. V. m. § 19 BDSG).

8. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten? 
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie nur diejenigen personenbezogenen Daten 
bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung einer Geschäftsbeziehung 
erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden 
wir in der Regel den Abschluss des Vertrags oder die Ausführung des Auftrags ablehnen müssen 
oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und ggf. beenden müssen.

9. Inwieweit gibt es eine automatisierte Entscheidungsfindung im Einzelfall? 
Zur Begründung und Durchführung der Geschäftsbeziehung nutzen wir grundsätzlich keine voll
automatisierte Entscheidungsfindung gemäß Art. 22 DSGVO. Sollten wir diese Verfahren in Einzel-
fällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben 
ist.

10. Inwieweit werden meine Daten für die Profilbildung (Scoring) genutzt? 
Wir verarbeiten teilweise Ihre Daten automatisiert mit dem Ziel, bestimmte persönliche Aspekte zu 
bewerten (Profiling). Wir setzen Profiling beispielsweise in folgenden Fällen ein: 

– Um Sie zielgerichtet über Produkte informieren und beraten zu können, setzen wir Auswertungs-
instrumente ein. Diese ermöglichen eine bedarfsgerechte Kommunikation und Werbung ein-
schließlich Markt- und Meinungsforschung. 

Information über Ihr Widerspruchsrecht  
nach Art. 21 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

1. Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1e 
DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Art. 6 Abs. 1f DSGVO (Datenverarbeitung 
auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für 
ein auf diese Bestimmung gestütztes Profiling im Sinne von Art. 4 Nr. 4 DSGVO, das wir zur Boni-
tätsbewertung oder für Werbezwecke einsetzen.

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es 
sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre 
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

2. In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, um Direktwerbung zu betreiben. 
Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personen
bezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, so-
weit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht.

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir Ihre personen-
bezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten. Der Widerspruch kann formfrei erfol-
gen und sollte möglichst gerichtet werden an: 

Elektrizitätswerke Schönau Vertriebs GmbH, Friedrichstr. 53/55, 79677 Schönau

Datenschutzhinweise der 
Elektrizitätswerke Schönau Vertriebs GmbH (EWS), Stand: Mai 2018
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